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Satzung zur Änderung der Satzung der Kita Hofstatt der Gemeinde Schlaitdorf                                              gültig ab 01.09.2024 

 
 

Gemeinde Schlaitdorf 
Landkreis Esslingen 

 

Satzung zur Änderung der „Satzung für die 
Kindertagesstätte „Hofstatt““ 

 der Gemeinde Schlaitdorf 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden – Württemberg (GemO) in der jeweils 

geltenden Fassung und der §§ 2, 13, 14 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden – 

Württemberg (KAG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 

Schlaitdorf am 17. Juni 2024 folgende Satzungsänderung beschlossen: 

 
§ 14 

Benutzungsgebühren in der Kindertagesstätte für 3 – 6 jährige Kinder 
 

(1) Die Benutzungsgebühr richtet sich nach der Zahl der Kinder der Familie die dem Haushalt 
angehören und dem Monatsbruttoeinkommen im Sinne von Absatz 3. Es werden die 
Kinder bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr berücksichtigt, für die Anspruch auf 
Kindergeld besteht.  

 
1. Die Gebühr beträgt pro Monat (12-mal im Jahr) und Kind für ein Kind aus einer Familie 

das die Kindertagesstätte besucht: 
        

Gebühren
- 
gruppe 

Brutto- 
Jahreseinkommen 

1 Kind in 
der 

Familie 

2 Kinder in 
der Familie  

1. Kind 

3 Kinder in 
der Familie  

1. Kind      

4 und mehr 
Kinder in der 

Familie        
1. Kind  

  
Beitrag pro Monat € 

1 
  
 bis 30.000 € 

107,00 84,00 66,00 47,00 

2 über 30.000€         

bis 50.000 € 

123,00 102,00 72,00 48,00 

3 über 50.000 € 

bis 80.000 € 

138,00 115,00 84,00 49,00 

4 über 80.000 € 151,00 134,00 97,00 67,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

 
 
Satzung zur Änderung der Satzung der Kita Hofstatt der Gemeinde Schlaitdorf                                              gültig ab 01.09.2024 

 
 

2. Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie oder Lebensgemeinschaft die 
Kindertagesstätte, erhalten diese für das zweite und jedes weitere Kind in allen 
Gebührengruppen eine Ermäßigung von 10 % auf die unter § 15 Abs. 1 Ziffer 1 
festgesetzten Gebühren. Nach folgender Tabelle (kaufmännische Rundung) sind 
zusätzlich monatlich (12-mal im Jahr) zu bezahlen: 

 

Gebühren- 
gruppe 

Brutto-
Jahreseinkommen 

2 Kinder 
in der 

Familie 
Gebühr 
2. Kind 

3 Kinder in 
der Familie 
Gebühren 
2. und 3. 

Kind 

4 und mehr 
Kinder in der 

Familie 
Gebühren 2., 
3. u. 4. Kind 

  
pro Monat € 

1 
 
 bis 30.000 € 

73,00 57,00 

 

43,00 

 

2  über 30.000 € 

 bis 50.000 € 

90,00 63,00 44,00 

3  über 50.000 € 

 bis 80.000 € 

104,00 76,00 45,00 

4 über 80.000 € 123,00 87,00 62,00 

 
 
 

§ 15 
Betreuungsmodelle und Benutzungsgebühren  

in der Kindertagesstätte für Kinder 
die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

 
 
(1)  Für die Betreuung von Kindern die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden 
       folgende Elternbeiträge entsprechend der Nutzung der Angebote 1 bis 8 erhoben: 
 

Modell 1 Betreuungszeit von 20 Stunden pro Woche    270,00 Euro 
Mo – Fr  8:00 Uhr – 12:00 Uhr  

   
 
Modell 2 Betreuungszeit von 25 Stunden pro Woche    336,00 Euro 

Mo – Fr  8:00 Uhr – 13:00 Uhr oder 
  Mo – Fr  7:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
 
Modell 3 Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche    404,00 Euro 

Mo – Fr 7:00 Uhr – 13:00 Uhr oder 
  Mo – Fr 8:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
 
Modell 4 Betreuungszeit von 35 Stunden pro Woche    473,00 Euro 

Mo – Fr 7:00 Uhr – 14:00 Uhr 
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Ganztagsbetreuung 
 
Modell 5/1 Betreuungszeit von 32 Stunden pro Woche    432,00 Euro 

Mo – Fr  8:00 Uhr – 14:00 Uhr und 
 
  Betreuung an 1 ganzen Tag  8:00 Uhr – 16:00 Uhr 
 
Modell 5/4 Betreuungszeit von 38 Stunden pro Woche    514,00 Euro 
  Mo – Do 8:00 Uhr – 16.00 Uhr und 
  Fr  8:00 Uhr – 14.00 Uhr 
 
Modell 6 Betreuungszeit von 40 Stunden pro Woche    540,00 Euro 

Mo – Do 8:00 Uhr – 16:30 Uhr und 
  Fr  8:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
 
Modell 7/1 Betreuungszeit von 37 Stunden pro Woche    499,00 Euro 

Mo – Fr 7:00 Uhr – 14:00 Uhr und 
 
  Betreuung an 1 ganzen Tag 7:00 Uhr – 16:00 Uhr 
 
 
Modell 7/4  Betreuungszeit von 43 Stunden pro Woche    580,00 Euro 

Mo –Do 7:00 Uhr – 16:00 Uhr und 
  Fr  7:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
Modell 8 Betreuungszeit von 45 Stunden      607,00 Euro 

Mo – Do 7:00 Uhr – 16:30 Uhr und 
  Fr  7:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
 
(3) Bei der Buchung der Modelle 1 bis 4 können ein oder mehrere Nachmittage verbindlich 
dazu gebucht werden. Dieses Angebot ist entsprechend der vorhandenen Kapazitäten in 
Abstimmung mit der Kindertageseinrichtung im Rahmen der Öffnungszeiten zu vereinbaren. 
Ein hinzugebuchter Nachmittag kostet 3,40 € je Stunde. 



- 4 - 
 

 
 
Satzung zur Änderung der Satzung der Kita Hofstatt der Gemeinde Schlaitdorf                                              gültig ab 01.09.2025 

 
 

§ 14 
Benutzungsgebühren in der Kindertagesstätte für 3 – 6 jährige Kinder 

 
(1) Die Benutzungsgebühr richtet sich nach der Zahl der Kinder der Familie die dem Haushalt 

angehören und dem Monatsbruttoeinkommen im Sinne von Absatz 3. Es werden die 
Kinder bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr berücksichtigt, für die Anspruch auf 
Kindergeld besteht.  

 
2. Die Gebühr beträgt pro Monat (12-mal im Jahr) und Kind für ein Kind aus einer Familie 

das die Kindertagesstätte besucht: 
        

Gebühren
- 
gruppe 

Brutto- 
Jahreseinkommen 

1 Kind in 
der 

Familie 

2 Kinder in 
der Familie  

1. Kind 

3 Kinder in 
der Familie  

1. Kind      

4 und mehr 
Kinder in der 

Familie        
1. Kind  

  
Beitrag pro Monat € 

1 
  
 bis 30.000 € 

115,00 90,00 70,00 51,00 

2 über 30.000€         

bis 50.000 € 

132,00 110,00 77,00 52,00 

3 über 50.000 € 

bis 80.000 € 

148,00 123,00 90,00 53,00 

4 über 80.000 € 161,00 144,00 104,00 74,00 
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3. Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie oder Lebensgemeinschaft die 
Kindertagesstätte, erhalten diese für das zweite und jedes weitere Kind in allen 
Gebührengruppen eine Ermäßigung von 10 % auf die unter § 15 Abs. 1 Ziffer 1 
festgesetzten Gebühren. Nach folgender Tabelle (kaufmännische Rundung) sind 
zusätzlich monatlich (12-mal im Jahr) zu bezahlen: 

 

Gebühren- 
gruppe 

Brutto-
Jahreseinkommen 

2 Kinder 
in der 

Familie 
Gebühr 
2. Kind 

3 Kinder in 
der Familie 
Gebühren 
2. und 3. 

Kind 

4 und mehr 
Kinder in der 

Familie 
Gebühren 2., 
3. u. 4. Kind 

  
pro Monat € 

1 
 
 bis 30.000 € 

78,00 61,00 

 

46,00 

 

2  über 30.000 € 

 bis 50.000 € 

97,00 68,00 47,00 

3  über 50.000 € 

 bis 80.000 € 

112,00 82,00 48,00 

4 über 80.000 € 132,00 93,00 67,00 

 
 
 

§ 15 
Betreuungsmodelle und Benutzungsgebühren  

in der Kindertagesstätte für Kinder 
die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

 
 
(1)  Für die Betreuung von Kindern die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden 
       folgende Elternbeiträge entsprechend der Nutzung der Angebote 1 bis 8 erhoben: 
 

Modell 1 Betreuungszeit von 20 Stunden pro Woche    290,00 Euro 
Mo – Fr  8:00 Uhr – 12:00 Uhr  

   
 
Modell 2 Betreuungszeit von 25 Stunden pro Woche    361,00 Euro 

Mo – Fr  8:00 Uhr – 13:00 Uhr oder 
  Mo – Fr  7:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
 
Modell 3 Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche    434,00 Euro 

Mo – Fr 7:00 Uhr – 13:00 Uhr oder 
  Mo – Fr 8:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
 
Modell 4 Betreuungszeit von 35 Stunden pro Woche    508,00 Euro 

Mo – Fr 7:00 Uhr – 14:00 Uhr 
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Ganztagsbetreuung 
 
Modell 5/1 Betreuungszeit von 32 Stunden pro Woche    464,00 Euro 

Mo – Fr  8:00 Uhr – 14:00 Uhr und 
 
  Betreuung an 1 ganzen Tag  8:00 Uhr – 16:00 Uhr 
 
Modell 5/4 Betreuungszeit von 38 Stunden pro Woche    551,00 Euro 
  Mo – Do 8:00 Uhr – 16.00 Uhr und 
  Fr  8:00 Uhr – 14.00 Uhr 
 
Modell 6 Betreuungszeit von 40 Stunden pro Woche    579,00 Euro 

Mo – Do 8:00 Uhr – 16:30 Uhr und 
  Fr  8:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
 
Modell 7/1 Betreuungszeit von 37 Stunden pro Woche    535,00 Euro 

Mo – Fr 7:00 Uhr – 14:00 Uhr und 
 
  Betreuung an 1 ganzen Tag 7:00 Uhr – 16:00 Uhr 
 
 
Modell 7/4  Betreuungszeit von 43 Stunden pro Woche    623,00 Euro 

Mo –Do 7:00 Uhr – 16:00 Uhr und 
  Fr  7:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
Modell 8 Betreuungszeit von 45 Stunden      652,00 Euro 

Mo – Do 7:00 Uhr – 16:30 Uhr und 
  Fr  7:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 
 
(3) Bei der Buchung der Modelle 1 bis 4 können ein oder mehrere Nachmittage verbindlich 
dazu gebucht werden. Dieses Angebot ist entsprechend der vorhandenen Kapazitäten in 
Abstimmung mit der Kindertageseinrichtung im Rahmen der Öffnungszeiten zu vereinbaren. 
Ein hinzugebuchter Nachmittag kostet 3,60 € je Stunde.  
 
 
Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden – Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung erlassener 

Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 

Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 

Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 

worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 

nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Schlaitdorf, den 17. Juni 2024 

 
Richter 
Bürgermeister 


